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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Gemäß § 43 Abs. 1 BbgKVerf werden folgende Ausschüsse gebildet: 
 
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft 9 Mitglieder  
 
Ausschuss für Bildung und Sport 9 Mitglieder 
  
Ausschuss für Kultur 9 Mitglieder 
 
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion 9 Mitglieder 
 
Ausschuss für Ordnung und Sicherheit 9 Mitglieder 
 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Entwicklung 
des ländlichen Raumes 9 Mitglieder 
  
Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität 9 Mitglieder 
 
Ausschuss für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung 9 Mitglieder 
 
Rechnungsprüfungsausschuss  9 Mitglieder  
 
Jede Fraktion, die mit einem ordentlichen Mitglied im Ausschuss vertreten ist, kann eine/n 
sachkundige/n Einwohner/in je Ausschuss für die Berufung durch die 
Stadtverordnetenversammlung beantragen. 
 



 

Seite: 2/2 

 
Begründung: 
 
Begründung: 
Gemäß § 44 Abs. 1 BbgKVerf wird die Bildung der Ausschüsse und deren Mitgliederzahl 
vorgeschlagen. 
 
Aus der vorgeschlagenen Ausschussstärke ergibt sich folgende Sitzverteilung: 
 
 
Fraktion Fraktionsstärke Quote "ganze" Sitze Restwert Restsitze Gesamtsitze 
SPD 10 1,667 1 0,67 1 2 
CDU 10 1,667 1 0,67 1 2 
AfD 8 1,333 1 0,33 0 1 
B90/Die Grünen 8 1,333 1 0,33 0 1 
DIE aNDERE 6 1,000 1 0,00 0 1 
Die Linke 5 0,833 0 0,83 1 1 
BfW 3 0,500 0 0,50 1 1 
FDP 2 0,333 0 0,33 0 0 
BVB/Freie 
Wähler 2 0,333 0 0,33 0 0 
              
    0,000 0 0,00 0 0 
Summen 54 9,000 5 4 4 9 

       
       

Ausschusssitzzahl 9  Anzahl Losverfahren 0,000 
 
 
 
 
Anlagen: 
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